
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kleine Anfrage 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bitten um Weiterleitung unserer folgenden kleinen Anfrage an das Amt 50 resp. den 

Beigeordneten Herrn Ulrich: 

 

Wir hatten im Rahmen der Anfrage an das Amt 50 in Bezug auf die Flüchtlingskosten 

bisher eine eher ausweichende und unbefriedigende Auskunft erhalten.  

 

Infolgedessen stellen wir diese Anfrage konkret an einem Fallbeispiel, die wir erhalten 

haben. Aus folgender Tabelle in blau sind die Kosten aus 2016 aufgelistet. Demnach 

erhielt eine fünfköpfige Asylbewerber-Familie 1.365 Euro + Mietkostenübernahme.  

 

Eine weitere Tabelle zeigt die Regelbedarfssätze nach dem SGB II, AsylbLG etc. aus 

dem Jahr 2017. 

 

Bitte erläutern Sie uns die Tabellen (siehe pdf-Datei als Anlage), wir haben dazu 

Fragen: 

 

1. Die Zahlen von 2016 in der blauen Tabelle korrespondieren nicht mit dem 

Zahlenwerk der Tabelle 2017, die auch die Zahlen aus 2016 ausweist. Gibt es 

unterschiedliche Regelsätze in den verschiedenen Bundesländern? Gibt es einen 

Unterschied zu deutschen Bedarfsgemeinschaften? Was haben die Zahlen: 

persönlicher Bedarf auf der Tabelle 2017 zu bedeuten? 

 

2. Auf Frankfurt (Oder) übertragen: Was erhält eine fünfköpfige Asylbewerber-Familie in 

Frankfurt (Oder)? Bitte führen Sie die Daten so übersichtlich wie auf der blauen Tabelle 

auf. Zusätzlich sind die Gesundheitskarte und die Kosten einer Wohnung aufzuführen. 

Was für Kosten werden noch fällig und muss die Stadt tragen, wenn die Asylbewerber 

hier eine Wohnung beziehen (z. B. Erstausrüstung einer Wohnung)? Was ist mit Strom,  
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Wasser, Heizung, Abfall und zu wessen Lasten gehen die Nebenkostennachzahlungen 

bei Mehrbedarf/-Verbrauch?   

 

3. Wir bitten auch um eine Antwort auf die Frage: Warum erhalten 

Bedarfsgemeinschaften mehr Leistungen für ein Kind als eine arbeitende Familie, die 

für das erste und zweite Kind jeweils 194 Euro Kindergeld bezieht? So bekommt eine 

Bedarfsgemeinschaft für ein Kind je nach Alter zwischen 217 bis 283 Euro (Stand 

2016).    

 

Falls Sie die Fragen nicht beantworten können, fragen Sie bitte nach und rufen Sie mich 

an. Wir können auch einen Termin vereinbaren. 

 

 

Für die AfD-Fraktion Frankfurt (Oder), 

Wilko Möller 
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